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RESOLUTION 59/130

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 10. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/477, Ziffer 6)119.

59/130. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien-
und Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner
der Gebiete ohne Selbstregierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/105 vom 9. Dezem-
ber 2003,

nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs
über von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Aus-
bildungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne Selbst-
regierung120,

im Bewusstsein der Bedeutung, die der Förderung des Bil-
dungsfortschritts der Einwohner der Gebiete ohne Selbstre-
gierung zukommt,

fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch weiter-
hin Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser
Angebote zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schü-
ler und Studenten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an
Bildungs- und Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie
die Auffassung vertretend, dass Schüler und Studenten in die-
sen Gebieten ermutigt werden sollten, solche Angebote zu
nutzen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs120;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die den Einwoh-
nern der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfü-
gung gestellt haben;

3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Ge-
biete, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit
erlangt haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen
Schülern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur Ver-
fügung zu stellen;

4. fordert die Verwaltungsmächte nachdrücklich auf,
in den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame
Maßnahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von
Informationen über die von den Staaten angebotenen Studien-
und Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendi-
gen Einrichtungen bereitzustellen, damit die Schüler und Stu-
denten diese Angebote nutzen können;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten;

6. lenkt die Aufmerksamkeit des Sonderausschusses für
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker auf
diese Resolution.

RESOLUTION 59/131

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 10. Dezember 2004, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 50 Stimmen ohne Gegenstimmen bei 100 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/478, Ziffer 38)121:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Armenien, Äthiopi-
en, Bahamas, Barbados, Belarus, Belize, Bolivien, Botsuana, Burundi, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Dominica, Eritrea, Grenada, Guinea-Bissau,
Guyana, Jamaika, Kambodscha, Kenia, Kolumbien, Kuba, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Liberia, Mauritius, Mexiko, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nauru, Panama, Papua-Neuguinea, Ruanda, Russische Födera-
tion, Sambia, Samoa, Simbabwe, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Suriname, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Uganda, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Äquatorialguinea, Argentinien, Aserbai-

dschan, Australien, Bahrain, Bangladesch, Belgien, Benin, Bosnien und Herze-
gowina, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Ri-
ca, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Griechenland,
Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel,
Japan, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kanada, Katar, Kirgisistan, Komoren, Kroa-
tien, Kuwait, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malediven,
Malta, Marokko, Marshallinseln, Monaco, Mongolei, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Palau, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, São Tomé und Príncipe,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra
Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, Thailand,
Togo, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Ver-
einigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik, Zypern. 

59/131. Westsahara-Frage

Die Generalversammlung,

nach eingehender Behandlung der Westsahara-Frage,

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Völker
auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß den
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und der Re-
solution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/109 vom 9. Dezem-
ber 2003,

119 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Argentinien, China, Ghana,
Indien, Iran (Islamische Republik), Kuba, Nigeria, Papua-Neuguinea,
Philippinen, Singapur, Thailand und Vereinigte Republik Tansania.
120 A/59/74.

121 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Antigua and Barbuda, Äthio-
pien, Belize, Botsuana, Burundi, Dominica, Fidschi, Grenada, Jamaika,
Kenia, Kuba, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritius, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Mosambik, Namibia, Nauru, Nigeria, Palau, Papua-
Neuguinea, Ruanda, Salomonen, Sambia, Samoa, Sierra Leone, Simbab-
we, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Ti-
mor-Leste, Tonga, Trinidad und Tobago, Uganda, Venezuela (Bolivari-
sche Republik) und Vereinigte Republik Tansania.
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sowie unter Hinweis auf alle Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats zur Westsahara-Frage,

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 658 (1990) vom 27. Juni 1990 und 690 (1991) vom
29. April 1991, mit denen der Sicherheitsrat den Regelungs-
plan für Westsahara122 billigte,

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats
1359 (2001) vom 29. Juni 2001 und 1429 (2002) vom 30. Juli
2002 sowie die Resolution 1495 (2003) vom 31. Juli 2003, in
der der Rat seine Unterstützung für den Friedensplan für die
Selbstbestimmung des Volkes von Westsahara123 als eine op-
timale, auf einer Vereinbarung zwischen den beiden Parteien
beruhende politische Lösung bekundete, und auf die Resolu-
tion 1541 (2004) vom 29. April 2004,

Kenntnis nehmend von den Reaktionen der Parteien und
Nachbarstaaten auf den Vorschlag des Persönlichen Abge-
sandten des Generalsekretärs betreffend den Friedensplan, die
in dem Bericht des Generalsekretärs vom 23. Mai 2003124 ent-
halten sind,

in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten Na-
tionen gegenüber dem Volk von Westsahara haben,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend vom Inkrafttreten der
Waffenruhe im Einklang mit dem Vorschlag des Generalse-
kretärs125 und betonend, für wie wichtig sie die Aufrechter-
haltung der Waffenruhe als fester Bestandteil des Regelungs-
plans hält,

in dieser Hinsicht unter Hervorhebung der Gültigkeit des
Regelungsplans, dabei aber vermerkend, dass zwischen den
Parteien grundlegende Meinungsverschiedenheiten hinsicht-
lich seiner Umsetzung bestehen,

betonend, dass das Ausbleiben von Fortschritten bei der
Beilegung der Streitigkeit über Westsahara dem Volk von
Westsahara weiterhin Leid bringt, eine mögliche Quelle der
Instabilität in der Region bleibt und die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Maghreb-Region behindert und dass es ange-
sichts dessen unabdingbar ist, nach einer politischen Lösung
zu suchen,

die Anstrengungen begrüßend, die der Generalsekretär in
dem Bemühen um eine für beide Seiten annehmbare politi-
sche Lösung unternimmt, die die Selbstbestimmung des Vol-
kes von Westsahara vorsieht,

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker126,

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs127,
1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-

tärs127;
2. unterstreicht die Resolution 1495 (2003) des Sicher-

heitsrats, in der der Rat seine Unterstützung für den Friedens-
plan für die Selbstbestimmung des Volkes von Westsahara als
eine optimale, auf einer Vereinbarung zwischen den beiden
Parteien beruhende politische Lösung bekundete;

3. unterstützt weiterhin nachdrücklich die Anstrengun-
gen, die der Generalsekretär in dem Bemühen um eine für bei-
de Seiten annehmbare politische Lösung der Streitigkeit über
Westsahara unternimmt;

4. würdigt den Generalsekretär für seine herausragen-
den Bemühungen und die beiden Parteien für den Geist der
Zusammenarbeit, den sie durch ihre Unterstützung dieser Be-
mühungen gezeigt haben;

5. fordert alle Parteien und die Staaten der Region auf,
mit dem Generalsekretär uneingeschränkt zusammenzuarbei-
ten;

6. bekräftigt die Verantwortung, die die Vereinten Na-
tionen gegenüber dem Volk von Westsahara haben;

7. fordert die Parteien auf, mit dem Internationalen Ko-
mitee vom Roten Kreuz bei seinen Bemühungen um die Lö-
sung des Problems der Personen, deren Verbleib und Schick-
sal nicht geklärt ist, zusammenzuarbeiten, und fordert die Par-
teien auf, ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völ-
kerrecht nachzukommen und alle Personen, die seit dem
Beginn des Konflikts gefangen gehalten werden, unverzüg-
lich freizulassen;

8. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Situation in West-
sahara weiter zu prüfen und der Generalversammlung auf ih-
rer sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

9. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 59/132
Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 10. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/478, Ziffer 38)128.

59/132. Neukaledonien-Frage

Die Generalversammlung,
nach Behandlung der Neukaledonien-Frage,
nach Prüfung des Neukaledonien betreffenden Kapitels

im Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirk-

122 Siehe S/21360 und S/22464 und Corr.1.
123 S/2003/565 und Corr.1, Anhang II.
124 S/2003/565 und Corr.1.
125 Siehe A/58/171.
126 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünf-
zigste Tagung, Beilage 23 (A/59/23), Kap. VIII.

127 A/59/134.
128 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vor-
gelegt.




